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VORBEMERKUNG 

Die 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 1997 für den Verwaltungsraum „Oberes 
Zabergäu“ wurde am 30.07.1999 genehmigt. Zwischenzeitlich wurde der Flächennutzungsplan 
neun Mal mit Deckblättern geändert. Die 9. Änderung wird am 19.11.2024 beschlossen. Die 10., 
die 11. und die 12. Änderung befinden sich derzeit im Verfahren. 

Das gesamte Planwerk wurde zwischenzeitlich auf dem Stand der 6. Änderung digitalisiert. 

Die 13. Änderung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungs-
verbandes (GVV) Oberes Zabergäu soll hiermit eingeleitet werden. Primäres Ziel der Änderung 
ist die bauleitplanerische Parallelität zum Bebauungsplan „Ochsenburger Straße 43+45“ welcher 
sich bereits in der Aufstellung befindet. 

 



Begründung zur 13. Änderung 1. FS FNP GVV Oberes Zabergäu 4 
 

„Ochsenburger Straße 43+45“: Änderung Fläche für die Landwirtschaft in  
Mischbaufläche 

Mischbaufläche (ca. 0,3 ha) 

1. Erfordernis der Planaufstellung 

Ein bestehender Aussiedlerhof, bestehend aus landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden und ei-
nem Wohnhaus, soll um ein weiteres Wohngebäude erweitert werden. Außerdem ist für das be-
stehende Wohngebäude ein Anbau geplant. Die Genehmigung im Außenbereich nach § 35 
BauGB ist nach Ansicht der Baurechtsbehörde jedoch nicht möglich. Zur Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die geplante Erweiterung des Gebäudebestands ist die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans erforderlich.  

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan des GVV Oberes Zabergäu als Fläche für die Land-
wirtschaft dargestellt, der aufzustellende Bebauungsplan ist also nicht aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt. Daher ist zur Wahrung des planungsrechtlichen Entwicklungsgebots (§ 8 (2) 
BauGB) ein Änderungsverfahren für den Flächennutzungsplan erforderlich. 

2. Lage des Plangebiets 

Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplans liegt nordwestlich von Zaberfeld-Michelbach 
und umfasst eine Fläche von ca. 0,3 ha. Er wird im Nordosten von der Ochsenburger Straße und 
im Südwesten vom Michelbach begrenzt. 

 

 

Quelle: OpenStreetMap-Mitwirkende 
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3. Planerische Zielsetzung 

a) Zielsetzung 

Der Gemeinde Zaberfeld liegt eine Bauanfrage zur Erweiterung eines bestehenden Aussiedler-
hofs um ein weiteres Wohnhaus vor. Zudem soll das bereits bestehende Wohngebäude erweitert 
werden. Hierfür wurde ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Entsprechend der bereits beste-
henden und der zukünftigen Nutzungsmischung aus Wohnen und landwirtschaftlicher Nebener-
werbsstelle wird dort ein Dörfliches Wohngebiet (MDW) nach § 5a BauNVO festgesetzt. Gem.  
§ 5a BauNVO dienen dörfliche Wohngebiete dem Wohnen sowie der Unterbringung von land- 
und forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und nicht wesentlich störenden Gewerbebetrie-
ben. Innerhalb des Plangebiets ist der Fortbestand der landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle 
sowie die Erweiterung der vorhandenen Wohnnutzung geplant. Eine gewerbliche Nutzung ist 
nicht vorgesehen. Parallel dazu muss die Darstellung im Flächennutzungsplan angepasst wer-
den. Dies erfolgt durch Darstellung einer ca. 0,3 ha umfassenden Mischbaufläche anstatt einer 
Fläche für die Landwirtschaft.  

b) Alternativenprüfung 

Da es sich um eine konkrete Bauanfrage handelt, die durch den bisherigen und zukünftigen Ei-
gentümer des gestellt wurde, welcher zudem seinen Hof weiterhin betreiben möchte, handelt es 
sich um eine standortgebundene Nutzung. Eine Alternativenprüfung ist somit weder notwendig 
noch sinnvoll. 

4. Planerische Vorgaben 

4.1 Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 

Der nordwestliche Teilbereich des Plangebiets liegt innerhalb eines Regionalen Grünzugs. Auf-
grund der städtebaulichen Vorprägung durch die Bestandsbebauung und der geringfügigen Er-
weiterung um ein geplantes Wohngebäude, direkt im Anschluss an diese Bebauung, kann davon 
ausgegangen werden, dass durch die Planung die Funktion des regionalen Grünzugs nicht we-
sentlich beeinträchtigt wird.  

Der nordwestliche Teilbereich liegt außerdem innerhalb eines Gebiets für Erholung. Auch hier ist 
davon auszugehen, dass durch die geringfügige Erweiterung des bestehenden Gebäudeensem-
bles keine Beeinträchtigung dieses Gebiets entsteht.  

4.2 Flächennutzungsplan 

Die Fläche wird derzeit als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 

Teil 2: Umweltbericht 

Im Umweltbericht nach der Anlage zum BauGB sind die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB vorliegenden, ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzule-
gen. Im Rahmen der hier gegenständlichen Flächennutzungsplanänderung wird von der Ab-
schichtungsmöglichkeit nach § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB Gebrauch gemacht und auf den Umwelt-
bericht mit integrierter Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz sowie auf artenschutzrechtliche Prüfung zum 
Bebauungsplan „Ochsenburger Straße 43+45“ verwiesen, welcher im Parallelverfahren zur 13. 
Änderung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans aufgestellt wird (wird im weiteren 
Verfahren ergänzt). Aufgrund der Änderung des Flächennutzungsplans ist nicht mit zusätzlichen 
oder anderen erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen, da die Flächen identisch sind. 
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